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ter Deutsche Hypo und Hamburger 
Hypo auf die „gemischte“ Norddeutsche 
Hypotheken- und Wechselbank fusio-
nierte, und dieselbe in Deutsche Hypo 
umbenannte. Dadurch wurde dann die 
neue Eurohypo aus Deutscher Hypo, 
Rheinischer und alter Eurohypo zu 
einer neuen „gemischten“ Großbank. 
Hätte er, so meinte Kerl stets, anders 
entschieden, wären die Gerichte gegen 
ihn gewesen. Auf jeden Fall ist auf diese 
Weise die Erosion der deutschen Hypo-
thekenbanken beispielhaft anregend 
betrieben worden. 

In einem seiner letzten Aufsätze in dieser 
Zeitschrift hat Volkher Kerl im Jahre 
2001 für den scheidenden Hauptge-
schäftsführer des Hypothekenbank-
Verbandes (Dieter Bellinger) geschrieben: 
Es sei ja gelegentlich zu beobachten, 
dass bei staatlichen Eingriffen populisti-
sche Reaktionen auf die öffentliche oder 
veröffentlichte Meinung eine Rolle spiel-
ten. Aber: „Diese Gefahr besteht bei 
Entscheidungen und Beurteilungen der 
Bankenaufsicht kaum. Sie ist dagegen 
dank fundierter Sachkenntnis und im 
Hinblick auf ihre Verantwortung für 
sachgerechte Überwachung der Voraus-
setzungen, die die nachhaltige Funkti-
onsfähigkeit der Kreditinstitute sichern, 
im Allgemeinen gefeit.

Die Institution „Pfandbrief“ in den europäischen 
Nachbarländern beratend voranzubringen, war 
Volkher Kerls Anliegen in den letzten Jahren.

Erinnerungen an Volkher Kerl
Am 10. Mai 2006 ist Volkher Kerl in 
Berlin gestorben. Er ist, er war ein Ban-
kenaufseher, an den sich viele seiner 
„Betroffenen“ gerne erinnern. Zuletzt, 
als Abteilungspräsident des Bundesauf-
sichtsamts für das Kreditwesen, hatte 
er zum Beispiel besonders den klassi-
schen Realkredit nach Gesetz und Er-
messen im hoheitlichen Blick: die Lan-
desbanken, die Bausparkassen und vor 
allem auch die Hypothekenbanken. Die 
existenzielle Grundlage dieser Instituts-
gruppen glich sich trotz aller Unter-
schiede im Marktauftritt. Alle drei 
nämlich waren dabei, sich von Novel-
lierung zu Novellierung immer stärker 
in die Freiheiten des Universalbankge-
schäfts hineinzuschieben, ohne auf den 
Schutz ihres Spezialbankprinzips ver-
zichten zu wollen.

Kerls ganz besondere Hochschätzung im 
Gewerbe beruhte auf seinem Verständ-
nis für die Nöte seiner Klientel: Er wuss-
te um die Enge der Nischen, in denen 
sich die Spezialinstitute zu bewegen 
hatten. Er sah sehr genau, dass die 
Märkte vom traditionellen Realkredit 
zunehmend mehr verlangten, als dieser 
„eigentlich“ liefern und leisten durfte. 
Ohne die Öffnung der Spezialisten für 
universellere Geschäfte, so argumentier-
te auch Kerl, würden diese ihre Kunden 
verlieren – mit der Öffnung jedoch 
verlöre das Spezialitätsprinzip zum 
Beispiel als Grundlage des Pfandbrief-
privilegs der Hypothekenbanken seine 
Berechtigung. Kerls Besorgnisse wegen 
dieser Gratwanderung haben sich in-
zwischen als berechtigt erwiesen. Die 
Pfandbriefemission ist Universalbankge-
schäft geworden, das Hypothekengesetz 
wich dem Pfandbriefgesetz, weil das 
Dilemma immer nur größer wurde.

Außerordentlich schön war es, mit 
Volkher Kerl über seinen „größten Sün-
denfall“ zu streiten – auf hohem Fach-
niveau selbstverständlich. Worum es 
da ging, ist Bankgeschichte der beson-
deren Art – nämlich die Fusion von 
Universal- und Hypothekenbank ohne 
Aufgabe des Pfandbriefrechts, sowie 
die Wiederbelebung einst aufgegebe-
ner Universalbankgeschäfte durch 
Hypothekenbanken: Das BAKred ge-
nehmigte zum Erstaunen der Puristen, 
dass die Dresdner Bank ihre Realtöch-
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Dennoch ist auch ihre Urteilsfähigkeit 
dadurch beeinträchtigt, dass sie den sich 
schnell verändernden Marktbedingun-
gen und den Entwicklungen der bank-
geschäftlichen Techniken stets nur mit 
zeitlichem Abstand zu folgen vermag. 
Hinzu kommt, dass fehlende Erfahrung 
aus der praktischen Handhabung der 
sich verändernden Techniken immer nur 
ein unvollkommenes Bild zulässt.

Dies wiegt umso schwerer, als es in den 
Bereichen staatlich beaufsichtigter Ge-
schäftstätigkeit kaum ein Gebiet gibt, 
das ähnlich komplizierte und komplexe 
Zusammenhänge aufweist. Hinzu 
kommt, dass der Bankenaufsicht nicht 
nur die Diagnose der vorhandenen Zu-
stände und die gewerbepolizeiliche Re-
aktion, sondern zugleich eine ordnungs-
politische Funktion zur Sicherung der 
dauerhaften Funktionsfähigkeit des 
Bankenapparates zufällt.“ 

Und weiter: „Sie gewinnt mit der Glo-
balisierung der bankgeschäftlichen 
Abläufe und der internationalen Zu-
sammenarbeit der Bankenaufsichts-
instanzen immer größere Bedeutung. 
Daraus folgt zwangsläufi g, dass der 
ständige Kontakt zwischen Bankauf-
sichtsbehörde und Kreditwirtschaft 
von großer Wichtigkeit ist.“

Die Redaktion trauert um einen Freund 
in der Sache und im Geist.  K.O.

Kerl-Titel in der „Gelben Reihe“


